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Marianne Klappert, Siegrun Klemmer, Rolf Koltzsch, Horst Kubatschka, Dr. Klaus 
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Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln 

Viele Fragen zur weiteren Entwicklung der Zulassung und An-
wendung von Pflanzenbehandluhgs- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln bzw. Pflanzenschutzmitteln (entsprechend dem 
Pflanzenschutzgesetz) sind auch nach dem Bericht der Bundes-
regierung vom 16. September 1991 und der gemeinsamen Sitzung 
des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses am 25. September 
1991 nicht geklärt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Auswirkungen der neuen EG-Richtlinie über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln vom 15. Juli 1991. Es gilt aber auch 
für die Weiterentwicklung des Pflanzenschutzgesetzes und der 
Pflanzenschutz-Anwendungverordnung aufgrund neuer Erkennt-
nisse über grundwasser- und luftbelastende Eigenschaften von 
Pflanzenschutzmitteln. 

Die Sorge und Unsicherheit über mögliche Risiken der massen-
weise (1988 — 36 000 Tonnen) und bisher nicht ausreichend kon-
trollierten Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel (PSM) 
bei uns und in der Dritten Welt für Naturhaushalt Umwelt, Klima 
und die Gesundheit der Menschen machen klare EG-einheitliche 
Regelungen für die Zulassung und Anwendung im Interesse der 
Verbraucher und Anwender erforderlich. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Änderungen unseres Pflanzenschutzgesetzes und der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sind notwendig, um 
die EG-Richtlinie über das Inverkehrbringen von Pflanzen- 
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schutzmitteln und deren noch festzulegende Anhänge bis 
15. Juli 1993 in deutsches Recht umzusetzen? 

2. Welche Möglichkeiten bestehen nach Inkrafttreten der EG

-

Richtlinie, die von der Umweltministerkonferenz im Novem-
ber 1989 geforderten Verschärfungen des Pflanzenschutzge-
setzes vorzunehmen, die insbesondere die Durchsetzung des 
Vorsorgegrundsatzes bei Zulassung und Verbot der Anwen-
dung von PSM, die Zurücknahme der Zulassung eines PSM 
bei wiederholtem Nachweis im Grundwasser und das Verbot 
eines Wirkstoffes bei Widerruf einer Zulassung bzw. Nicht-
wiederzulassung betreffen? 

3. Welche Kriterien werden von der Bundesregierung bei der 
Festlegung der „einheitlichen Grundsätze für die Bewertung 
von Pflanzenschutzmitteln" in Anhang VI der EG-Richtlinie 
vertreten? 

Wird sie den Vorsorgegrundsatz dabei vertreten? 

4. Wie soll national und auf EG-Ebene die „Anwendung gemäß 
guter Pflanzenschutzpraxis" konkret definiert werden, um 
möglichen schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch, Pflanze und Tier oder auf das Grundwasser vor Auf-
nahme eines Wirkstoffs in die Positivliste des Anhangs I aus-
schließen zu können? 

Wie werden schädliche Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und 
ihre Lebensräume definiert? 

5. Wie soll national und EG-weit das geplante Nachzulassungs-
monitoring verbindlich vorgeschrieben und durchgesetzt wer-
den, um die tatsächlichen Risiken bei der Anwendung festzu-
stellen? 

Sollte vor Verwirklichung dieses Monitoring die Zulassungs-
dauer aus Vorsorgegründen auf fünf Jahre begrenzt werden? 

6. Wie und von wem sollen die zur Zeit in der EG zugelassenen 
700 Pflanzenschutzmittel in angemessenem Zeitraum auf 
schädliche Auswirkungen, insbesondere auf Grundwasser, 
Boden, Luft und Artenvielfalt hin untersucht werden? 

7. Hält es die Bundesregierung für notwendig und durchsetzbar, 
eine europäische Zulassungsbehörde zu installieren, die ein-
heitliche Zulassungskriterien für alle PSM durchsetzt? 

8. Wie viele der in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen PSM sind inzwischen nach den erweiterten Kriterien des 
Pflanzenschutzgesetzes (Belastung des Grundwassers, der 
Luft und des Naturhaushalts) geprüft und mit welchem 

Ergebnis? 

Wann wird die Anwendung aller PSM, die ins Grundwasser 

gelangen, verboten sein? 

9. Welche PSM werden wegen schneller, hoher Verdunstung 
verboten bzw. mit Anwendungsbeschränkungen versehen, 
bzw. wie lange ist die Anwendung dieser PSM bei uns noch 
erlaubt? 
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10. Welche Regelungen gibt es bzw. sind bei uns und auf EG-
Ebene vorgesehen, den Export von Pflanzenschutzmitteln, 
-wirkstoffen, -basischemikalien und -produktionsanlagen bes-
ser als bisher zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verbie-
ten, um die Anwender und die Umwelt in den Ländern der 
Dritten Welt wirksamer vor Schäden zu schützen und den 
Mißbrauch zur Chemiewaffenproduktion zu unterbinden? 

11. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die toxi-
schen und ökotoxischen Wirkungen der bei uns zugelassenen 
einzelnen Pflanzenschutzmittel, ihrer Abbauprodukte und 
über mögliche Kombinationswirkungen dieser verschiedenen 
Wirkstoffe, und wie ist der Stand der Beratungen, bestimmte 
PSM EG-weit zu verbieten? 

12. Wie lange dauern die Zulassungsverfahren in der Bundes-
republik Deutschland im Vergleich zu den anderen EG

-

Staaten? 

13. Welche Nutzen-Kosten-Analysen liegen für die einzelnen 
Pflanzenschutzmittel vor, die auch über Ertragsminderung bei 
Verzicht bzw. bei alternativen Maßnahmen zu Pflanzenschutz 
Auskunft geben? 

14. Mit welchen Mitteln fördert die Bundesregierung die Entwick-
lung umwelt- und naturverträglicher Pflanzenschutzmaßnah-
men, und welche sind das? 

15. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wieweit die 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes nach § 6 Abs. 1 
PflSchG beachtet werden und zu einer Minderung des Ge-
brauchs chemischer Mittel geführt hat? 

16. Wie kann eine industrieunabhängige Ausbildung und Be-
ratung der Anwender von PSM gefördert werden, um die Um-
stellung auf ökologische Landbaumethoden zu verstärken? 

Bonn, den 30. Oktober 1991 
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